
���������	
�	�
	� � � ������������ ���
� ��

 

Freiwillige Feuerwehr Tübingen 

Abteilung Pfrondorf 

Situation Feuerwehrhaus 

�

�



St. Lichtenberger     Seite 2 von 18    29. April 2008 

Inhaltsverzeichnis 
�

1.� Vorwort ................................................................................................................. 3�

2.� Historie ................................................................................................................. 5�

3.� An- und Abfahrt – Sicherheit von Anfang an! ....................................................... 6�

4.� Parkraum für Einsatzkräfte ................................................................................... 6�

5.� Zugänglichkeit des Feuerwehrhauses von den Stellplätzen ................................ 7�

6.� Stauraum vor den Toren ...................................................................................... 8�

7.� Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge ..................................................................... 9�

8.� Durchfahrten in bestehenden Feuerwehrhäusern (Tore) ................................... 12�

9.� Gefahr durch „DME“ ........................................................................................... 13�

10.� Sozialräume .................................................................................................... 14�

11.� Materiallagerung ............................................................................................. 16�

12.� Anhang ........................................................................................................... 17�

13.� Fazit ................................................................................................................ 17�

14.� Literatur........................................................................................................... 18�

�

Abbildungsverzeichnis 
�

1-1 Außenansicht ....................................................................................................... 3�

4-1 Parkplatz .............................................................................................................. 7�

5-1 Zugang Feuerwehrhaus ....................................................................................... 7�

6-1 Hof und Fahrzeugbeladung .................................................................................. 8�

7-1 Abstand Fahrzeug - Tor ...................................................................................... 10�

7-2 Abstand Außenwand .......................................................................................... 11�

7-3 Abstand hinter den Fahrzeugen ......................................................................... 11�

7-4 Abstand zwischen den Fahrzeugen.................................................................... 11�

8-1 Tore .................................................................................................................... 13�

10-1 Ausrüstungsbereich .......................................................................................... 15�

10-2 Umziehmöglichkeit ........................................................................................... 15�

10-3 Dusche�     10-4 WC ..................................................................................... 16�

11-1 Lagerung .......................................................................................................... 16�

�



St. Lichtenberger     Seite 3 von 18    29. April 2008 

��  ��������

Pfrondorf liegt am südlichen Rand des Schönbuchs, etwa 6 km nordöstlich von 
Tübingen. Der Stadtteil auf der Hochfläche über dem Neckar bietet Ausblick zur 
Schwäbischen Alb, von der Burg Hohenzollern im Südwesten bis zur Burgruine Teck 
in entgegengesetzter Richtung. Pfrondorf liegt 434 m über dem Meer und zählt mit 
3.400 Einwohner/innen zu den größten Teilorten von Tübingen. 

Die Feuerwehr Pfrondorf ist eine Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Tübingen. 
Untergebracht ist sie in einem provisorischen Feuerwehrhaus in der Maienfeldstraße. 
Durch seinen provisorischen und baulichen Zustand besitzt es ein großes 
Unfallrisiko. 

�
1-1 Außenansicht 

Für die bedarfsgerechte Bestimmung von Feuerwehrhäusern gilt allgemein die DIN 
14 092 Teil 1 „Feuerwehrhäuser“. Zusätzlich gilt hier die Unfallverhütungsvorschrift 
„Feuerwehr“. Diese berücksichtigt besonders, dass ein Feuerwehrhaus so 
eingerichtet und beschaffen ist, dass Gefährdungen von Feuerwehrangehörigen 
vermieden und Feuerwehreinrichtungen sicher untergebracht sowie bewegt oder 
entnommen werden können (§ 4 UVV "Feuerwehren"). 
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Technische oder organisatorische Mängel, die im Feuerwehrhaus auftreten, werden 
früher oder später zur Ursache von Unfällen. Sie können nur dann beseitigt werden, 
wenn ein allgemeines Sicherheitsinteresse besteht und die Verantwortlichen bereit 
sind, die festgestellten Mängel abzustellen. 

Der moderne Arbeits- und Gesundheitsschutz ist darauf ausgerichtet, den 
„alltäglichen“ Gefährdungen entgegenzutreten. Zu geringe Stellplatzgrößen, fehlende 
oder nicht freigehaltene Verkehrswege, ungenügende Beleuchtung, nicht rutschfeste 
Fußböden, aber auch fehlende Neben- (Lager, Werkstatt) und Sozialräume 
(Umkleide-, Wasch- und Toilettenräume) sind Ursachen für Arbeits- und 
Gesundheitsgefahren. 

Im Vordergrund steht der Einzelfall, bei dem jede Minute zählt und bei dem trotz 
höchster Eile Gefährdungen der Feuerwehrangehörigen von vornherein vermieden 
werden sollen. 

Anhand der geltenden Vorschriften wird hier der Zustand des provisorischen 
Feuerwehrhauses in Pfrondorf betrachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
Steffen Lichtenberger      Alexander Jung 
Abteilungskommandant     Stellv. Abteilungskommandant 
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Die Gründung der Feuerwehr Pfrondorf geht auf das Jahr 1876 zurück. In den 
historischen Aufzeichnungen der Gemeinde Pfrondorf ist zu finden, dass die 
Beschaffung aus dem Jahre 1934 zu der Überlegung geführt haben, die bisher 
neben dem Rathaus auch noch anderweitig untergebrachten Geräte in einem 
eigenen Gerätehaus zusammenzufassen. Die Gemeinde Pfrondorf erkundigte sich 
damals über das Oberamt Tübingen bei der Zentralkasse zur Förderung des 
Feuerlöschwesens in Stuttgart nach einem Zuschuss zum geplanten Magazinbau. 
Die Baukosten waren mit 2.470 Reichsmark veranschlagt. „Wir bitten uns hierzu in 
Rücksicht auf unsere große Notlage, die aus unserem Gemeindeumlagesatz von 
25% schon zur Genüge erhellt wird, einen möglichst hohen Betrag gewähren zu 
wollen“, schrieb der Schultheiß. 

Von Stuttgart aus in Aussicht gestellt wurde ein tarifmäßiger Zuschuss von zehn 
Prozent. Das gelte auch für einen Neubau für Baugeräte, wenn anschließend alle 
Feuerwehrgeräte im Rathaus zusammengefasst würden. Nach dem von 
Kreisbaumeister Gräber entworfenen Bauplan ist, so steht es in den Protokollen, die 
Erstellung eines Schuppens in der damaligen Kirchstraße (heute Kohlplattenweg) 
vorgesehen, der mit einer Zwischenwand in zwei Räumen unterteilt werden soll, ein 
Raum für die Feuerwehr und einer für Baugeräte. Jetzt lagen die Baukosten bei 
4.600 Reichsmark, sie sollten aus dem Fond zur Instandsetzung des Armenhauses 
bestritten werden. Überlegt wurde aber auch, bei der Nutzung des Rathaus-
Erdgeschosses für die Feuerwehr ein Neubau-Raum der Darlehenskasse als 
Lagerraum zu überlassen. 

Ergebnis war: Der Schuppen wurde gebaut, diente bis in die siebziger Jahre der 
Darlehenskasse. 1974 wurde er teilweise und 1985 dann ganz der Freiwilligen 
Feuerwehr übergeben. 

Das Feuerwehrhaus Pfrondorf wurde 1974 als Provisorium bezogen. Hierfür wurde 
der erste Teil des Schuppens der Genossenschaftsbank am Kohlplattenweg für die 
Zwecke der Feuerwehr umgebaut. 1984/85 kam der zweite Teil hinzu, so dass jetzt 
alles unter einem Dach zusammen ist. Der Platz reichte jedoch schon bald wieder 
nicht aus, so dass heute einige Geräte mittlerweile im Bauhof untergebracht sind. Mit 
der Übernahme des neuen Löschfahrzeuges LF 10/6, musste ein Teil der Spinde, die 
zuvor hinter dem Fahrzeug angebracht waren, versetzt werden. Durch diese 
Maßnahme konnte der Schlauchanhänger, welcher zuvor bei vielen Bränden mit 
eingesetzt wurde, nicht mehr im Feuerwehrhaus untergebracht werden. 

Auf den Feuerwehrhaus-Neubau und den dazu gehörenden Löschzug wie er den 
Pfrondorfer Bürgern im Eingliederungsvertrag mit der Universitätsstadt Tübingen 
vereinbart wurde, wartet die Freiwillige Feuerwehr Tübingen, Abteilung Pfrondorf 
jedoch noch heute. 
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Auf dem Weg zum Einsatz hat es jeder eilig. Von Feuerwehrangehörigen wird im 
Einsatz das Äußerste verlangt. Dennoch muss die Gesundheit dabei erhalten 
bleiben. Der Weg zum Feuerwehrhaus wird zum Unfallschwerpunkt, bevor der 
eigentliche Feuerwehreinsatz überhaupt begonnen hat. In den wenigsten Fällen 
liegen Wohnung oder Arbeitsstelle so nahe am Feuerwehrhaus, dass es ohne 
Verkehrsmittel zügig zu erreichen ist. Die Anfahrt zum Feuerwehrhaus kann so zum 
Sicherheitsrisiko für alle Verkehrsteilnehmer werden. 

Besondere Gefährdungen entstehen in der direkten Nähe des Feuerwehrhauses. 
Durch das Zusammentreffen anfahrender Einsatzkräfte und bereits ausrückender 
Löschfahrzeuge. Unverhoffte „Begegnungen“ bleiben da nicht aus. 

Sichere Verkehrswege sind Voraussetzung für reibungslose Betriebs- und 
Einsatzabläufe in und um Feuerwehreinrichtungen. 

 

��  ��� ���!��"��#�����$ �%��
�
So sollte es sein: 

Nach den Vorgaben von DIN 14 092 Teile 1 müssen zum sicheren Abstellen der 
PKW‘s am Feuerwehrhaus für die Feuerwehrangehörigen PKW-Stellplätze in 
ausreichender Zahl und Größe vorhanden sein. 

Die Anzahl der PKW-Stellplätze im Freien soll mindestens der Anzahl der Sitzplätze 
der im Feuerwehrhaus eingestellten Feuerwehrfahrzeuge entsprechen. In Pfrondorf 
stehen momentan 2 Fahrzeuge mit jeweils 9 Sitzplätzen. 

Jeder PKW-Stellplatz muss nach DIN 14 092 mindestens 5,5 m lang und 2,5 m breit 
sein. Um häufige Unfälle durch Stolpern und Umknicken zu vermeiden, sind PKW-
Stellplätze eben zu gestalten. 

Bei der Ausweisung von Stellplätzen ist darauf zu achten, dass für die Einsatzkräfte 
keine zusätzlichen Gefahren durch den fließenden Verkehr entstehen. 

So ist es: 

Zum Feuerwehrhaus gehören lediglich 5 Parkplätze. Diese sind jedoch tagsüber von 
Besuchern und Mitarbeitern der umliegenden Firmen und Geschäften belegt. Im 
weiteren Umfeld befinden sich 10 Parkplätze des nahe gelegenen Friedhofs. Diese 
stehen jedoch ebenfalls nie uneingeschränkt zur Verfügung. Die weiteren 
Parkmöglichkeiten liegen im erhöhten Gefahrenbereich durch den Verkehr und 
ausrückenden Fahrzeugen. 
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So sollte es sein: 

Die Verkehrswege von den PKW-Stellplätzen zum Feuerwehrhaus sollen direkt zum 
Zugang des Feuerwehrhauses führen. Der Zugang zum Feuerwehrhaus soll nicht 
durch die Fahrzeughallentore und die dahinter liegenden Stellplätze erfolgen, 
sondern über einen separaten Zugang. 

Sie müssen bei jeder Witterung und Uhrzeit sicher begehbar sein. Hierzu gehört 
Ebenheit und Beleuchtung. Es darf zu keinem gefährlichen Begegnungsverkehr 
zwischen ankommenden Feuerwehrangehörigen und evtl. bereits ausrückenden 
Fahrzeugen kommt. 

So ist es: 

Das Feuerwehraus kann nur durch die Fahrzeughalle betreten werden: 

�
5-1 Zugang Feuerwehrhaus 
�

Der Zugang durch den Aufenthaltsraum ist Platzbedingt nicht möglich.  



St. Lichtenberger     Seite 8 von 18    29. April 2008 

+� �������!������
��,��
��

So sollte es sein: 

Gut befestigte und ausreichend große Vorplätze als Stauräume für 
Feuerwehrfahrzeuge sind Voraussetzung zur Vermeidung von Gefahren. Das gilt 
z.B. für Tätigkeiten, wie das Auf- und Absitzen der Mannschaft, das Bestücken des 
Fahrzeuges oder auch für den einfachen Zugang zum Hallentor. 

Nach den Grundsätzen von DIN 14 092 Teil 1 ist der optimale und sichere Stauraum 
wie folgt gestaltet: 

Der Stauraum vor den Toren muss mindestens der Stellplatzlänge im 
Feuerwehrhaus entsprechen, für die zu erwartende Achslast (in der Regel 10–12 t) 
befestigt und mit einer Oberflächenentwässerung versehen sein. 

Die Abmessungen des Übungshofes sollen mindestens 25 x 10 m betragen. Ein 
Über- und ein Unterflurhydrant sowie eine Oberflächenentwässerung sind 
vorzusehen. Der Übungshof – ein fester Platz für die Praxis. 

Bauliche Einrichtungen, wie z.B. Oberflächenentwässerungen, Anfahrschutz, 
Torfeststeller, dürfen keine Gefahrstellen (Stolperstellen, Einengung von 
Durchfahrten und Verkehrswegen) bilden. 

So ist es: 

Vor dem Feuerwehrhaus kann ein Fahrzeug nur quer zu den Toren abgestellt 
werden, da der Hof zu kurz ist. Daher gibt es Probleme mit dem Verkehr beim Auf- 
und Absitzen, sowie beim Beladen der Fahrzeuge. 

 �
6-1 Hof und Fahrzeugbeladung 

Eine Ausbildung vor Ort ist nicht möglich. Daher muss für jede Übung ein Ort 
außerhalb gefunden werden. 
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So sollte es sein: 

Das Herzstück einer jeden Feuerwehr ist der Stellplatz des Feuerwehrfahrzeuges 
bzw. die Fahrzeughalle. Diesem Teil des Feuerwehrhauses sollte ganz besondere 
Beachtung geschenkt werden, damit hier Gefährdungen der Feuerwehrangehörigen, 
z.B. durch einen unebenen, rutschhemmenden Fußbodenbelag oder durch schmale 
bzw. nicht vorhandene Verkehrswege um das Feuerwehrfahrzeug, von vornherein 
vermieden werden. Mögliche Folgen der Nichtbeachtung können Stürzen, 
Ausrutschen oder Einklemmen von Feuerwehrangehörigen sein. 

Der folgende Auszug aus dem § 4 der Unfallverhütungsvorschrift „Feuerwehren“ 
(GUV 7.13) beschreibt die wichtigsten Anforderungen: 

„Bauliche Anlagen müssen so eingerichtet und beschaffen sein, dass Gefährdungen 
von Feuerwehrangehörigen vermieden und Feuerwehreinrichtungen sicher 
untergebracht sowie bewegt und entnommen werden können. Verkehrswege und 
Durchfahrten von Feuerwehrhäusern müssen so angelegt sein, dass auch unter 
Einsatzbedingungen Gefährdungen der Feuerwehrangehörigen durch das Bewegen 
der Fahrzeuge vermieden werden. 

Zwischen Fahrzeugen, Geräten und Gebäudeteilen ist der Verkehrsweg ausreichend 
breit, wenn bei geöffneten Fahrzeugtüren und/oder -klappen ein Abstand von 
mindestens 0,50 m verbleibt.“ 

Zu beachten sind auch herausziehbare Schübe und Geräteschlitten. Schläuche, 
Geräte, Ausrüstungen bis hin zu feuerwehrfremden Gegenständen und Gerümpel 
sind Hindernisse, von denen Verkehrswege freizuhalten sind, damit jederzeit eine 
sichere Benutzung möglich ist. 

In der DIN 14 092 Teil 1 sind durch die Mindestabmessungen für Stellplätze 
vorgegeben, die in Abhängigkeit vom einzustellenden Fahrzeugtyp anzuwenden 
sind. Seit Oktober 1999 liegt bereits ein neuer Entwurf der DIN 14 092 Teile 1–6 vor. 
In diesem Entwurf sind bezüglich der Stellplatzgrößen, Durchfahrtshöhen und 
Zuordnung der Fahrzeuge zu den Stellplätzen folgende Änderungen enthalten. 

– Bereits Stellplätze der Größe 2 haben eine Länge von 12,50 m. 
Feuerwehrfahrzeuge mit einer Bauhöhe größer als 3,50 m sind der Stellplatzgröße 4 
zugeordnet. 
– Die Durchfahrtshöhe beträgt 4 m bei Stellplatzgröße 3 und 4,50 m bei 
Stellplatzgröße 
Die Mindestabmessungen des Stellplatzes dürfen durch Stützen und andere Bauteile 
oder Einrichtungen nicht eingeengt werden. Bei den Stellplätzen müssen 
Fahrzeuglängsachse und Tormitte übereinstimmen. Bei Endeinstellplätzen und 
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festen Einbauten (z.B. Stützen) ist jeweils eine freie Durchgangsbreite von 0,50 m 
zusätzlich vorzusehen. 

In DIN 14092 Teil 1 "Feuerwehrhäuser; Planungsgrundlagen" sind vier 
Stellplatzgrößen festgelegt. Welche Stellplatzgröße maßgeblich ist, hängt von der 
Länge des einzustellenden Fahrzeuges ab. Die Breite eines Stellplatzes ist bei allen 
Stellplatzgrößen gleich. Sie beträgt 4,50 m. 

Die Stellplatzgrößen sind Mindestgrößen und dürfen nicht durch Wandvorsprünge 
oder Stützen eingeengt werden. Wenn es sich um einen End- oder Einzelstellplatz 
handelt, muss zur jeweiligen Wand der Längsseite zusätzlich eine 
Sicherheitsabstand von mindestens 0,50 m hinzugerechnet werden, so dass ein 
Einzelstellplatz ein lichte Breite von mindestens 5,50 m und ein Endstellplatz ein 
Breite von mindestens 5,00 m aufweisen muss. Daraus ergeben sich in Abhängigkeit 
von der Anzahl der Stellplätze folgende Fahrzeughallenbreiten. 

So ist es: 

Das einzustellende Fahrzeug LF 10/6 hat die Maße (L x B x H) von 6,50 x 2,20 x 
2,90 m. Bzw. LF 8 S von 7,50 x 2,30 x 3,00 m. 

Da die Länge des LF 10/6 6,50 m beträgt, muss die erforderliche Stellplatzgröße 2, 
Länge 10,00 m sein, nach neuer Norm sogar 12,5 m. Die Breite de Stellplatzes muss 
4,50 m betragen zuzüglich 0,50 m Sicherheitsabstand, da es sich um einen 
Randstellplatz handelt. Die Torabmessungen für einen Stellplatz der Größe 2 
betragen 3,50 x 3,50 m (B x H).  

Die Länge beträgt nur 7,90 m. Sie ist damit um mindestens 2,10 m zu kurz. Die 
Breite des Stellplatzes ist 3,50 m. Sie ist damit um 1,50 m zu schmal. Die Tore sind 
3,10 x 3,10 m und dabei noch zusätzlich durch Vorsprünge verengt. Sie sind damit 
um 0,5 m zu schmal und zu niedrig. 

 �
7-1 Abstand Fahrzeug - Tor  
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7-2 Abstand Außenwand 
 

 
7-3 Abstand hinter den Fahrzeugen 
�
�

In der Decke musste bereits eine separate Aussparung gemacht werden, damit das 
Fahrzeug überhaupt in die Fahrzeughalle passt. 
 
 

 �
7-4 Abstand zwischen den Fahrzeugen 
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So sollte es sein: 

Für bestehende bauliche Anlagen gelten konstruktive Mindestanforderungen. Gemäß 
§ 4 Abs. 2 der UVV „Feuerwehren“ (GUV 7.13) sind hier folgende 
Mindestanforderungen zu erfüllen: 

„Durchfahrten von Feuerwehrhäusern müssen so angelegt sein, dass auch unter 
Einsatzbedingungen Gefährdungen der Feuerwehrangehörigen durch das Bewegen 
der Fahrzeuge vermieden werden. Diese Forderung ist z.B. erfüllt, wenn bei 
Durchfahrten zwischen Fahrzeug und Gebäudeteilen auf jeder Seite ein Abstand von 
mindestens 0,50 m besteht sowie diese mindestens 0,30 m höher sind als die 
maximale Höhe der Fahrzeuge.“ 

Die genannten Sicherheitsabstände dürfen durch einengende Teile, z.B. der 
Torkonstruktion, nicht unterschritten werden. 

Sofern es bei bestehenden Feuerwehrhäusern nicht möglich ist, die 
vorgeschriebenen Sicherheitsabstände durch Umbau zu erreichen, sind die 
einengenden Gebäudeteile durch einen gelb-schwarzen Warnanstrich nach Anlage 1 
Nr. 6 UVV „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“ 
(GUV 0.7) zu kennzeichnen. 

Für alle Profileinschränkungen und in den Verkehrsbereich hineinragenden Bauteile 
ist zur Verbesserung der Erkennbarkeit eine Kennzeichnung mit der Sicherheitsfarbe 
„gelb“ (RAL 1003) in Kombination mit „schwarz“ (RAL 9004) zu verwenden. Die 
Streifen sind mit 45 Grad Neigung – nach unten zur Durchfahrt hin – anzubringen. 

Für Feuerwehrhäuser ist die DIN 14 092 Teil 1 anzuwenden und für Tore die DIN 14 
092 Teil 2. 

Diese fordert für alle Stellplatzgrößen eine Mindestdurchfahrtsbreite von 3,50 m. 
Damit wird auch für Fahrzeuge, die nach der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung 
(StVZO) die höchstzulässige Breite aufweisen, der erforderliche Sicherheitsabstand 
zu beiden Seiten gewährleistet. Einengende Teile der Torkonstruktion sind bei der 
Planung zu berücksichtigen. 

Mit einer Mindestdurchfahrtshöhe von 3,50 m wird das Einstellen fast aller 
Fahrzeugtypen möglich. 

Durchgänge im Feuerwehrhaus sind ausreichend hoch, wenn sie eine lichte Höhe 
von 2,00 m (nach Entwurf DIN 14 092 Teil 1 vom Oktober 1999 2,20 m) haben. Die 
Anordnung der Tore muss so gewählt werden, dass die Tormitten jeweils in 
Verlängerung der Fahrzeuglängsachsen der jeweiligen Stellplätze liegen. 
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So ist es: 

Die Tore sind 3,10 x 3,10 m und dabei noch zusätzlich durch Vorsprünge verengt. 
Sie sind damit um 0,5 m zu schmal und zu niedrig. 

   �
8-1 Tore 

Schon das Verlassen des Feuerwehrhauses bringt den Maschinisten in eine 
besondere Stresssituation, so dass der Einsatz hier schon unter schlechten 
Voraussetzungen beginnt! 

2� 3
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Im Ernstfall steigt die Puls und Atemfrequenz. Durch die erhöhte Atemfrequenz 
werden neben mehr Sauerstoff natürlich auch mehr in der Atemluft befindliche 
Schadstoffe eingeatmet. Das bedeutet, dass in Feuerwehrhäusern, in denen sich die 
persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) in der Fahrzeughalle befinden und keine 
Absauganlage für Dieselmotor-Emissionen (DME) vorhanden ist, der 
Feuerwehrmann schon mal Luft mit gesundheitsgefährdenden Stoffen einatmet. 
Zusätzlich ist die PSA den Dieselmotor- Emissionen ausgesetzt und eine Verbreitung 
von Abgasen in andere Räume ist auch gegeben. 

Zur Erläuterung: Dieselmotor-Emissionen wurden bereits 1986 unter Abschnitt III, 
Gruppe A 2 der „MAK-Wert-Liste“ (TRGS 900) aufgenommen. 

Abschnitt III = „Krebserzeugende Arbeitsstoffe“ 
Gruppe A 2 = „Krebserzeugende Stoffe“ 

Gefährliche Mengen an Dieselmotor- Emissionen sind dann anzunehmen, wenn 
mehr als ein großes Fahrzeug mit Dieselmotor in einem Feuerwehrhaus abgestellt ist 
und diese Fahrzeuge vor dem Verlassen des Feuerwehrhauses einige Zeit im Stand 
laufen müssen. 
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Die Absaugung der gesundheitsgefährdenden Stoffe hat gemäß § 45 Abs. 1 und 2 
der Unfallverhütungsvorschrift „Allgemeine Vorschriften“ (GUV 0.1) – bei Auftreten 
von gefährlichen Mengen – an der Entstehungs- oder Austrittsstelle zu erfolgen. 
Wichtig ist, dass die Anlage den Erfordernissen angepasst ist, d.h., dass sie die 
entsprechende Leistungsfähigkeit besitzt und dass durch ihre Baulichkeit keine 
zusätzlichen Gefahrstellen, z.B. Stolperstellen, entstehen. 

Besteht die Möglichkeit, dass Diesel-Emissionen in gesundheitsschädigender Menge 
auftreten können, ist eine Absauganlage hierfür vorzusehen. Dies ist in der Regel 
dann der Fall, wenn mehr als ein großes Dieselfahrzeug in der Halle untergebracht 
ist. Die Absaugung hat direkt an der Austrittsstelle zu erfolgen, d.h. direkte 
Absaugung der Abgase am Auspuffrohr. 

Eine natürliche Belüftung der Fahrzeughalle muss unabhängig von der Installation 
einer Abgasabsauganlage möglich sein. 

So ist es: 

In Pfrondorf stehen momentan 2 Fahrzeuge mit Dieselmotor! Eine Absauganlage ist 
nicht vorhanden. Durch die Druckluftanlage kann nicht immer verhindert werden, 
dass die Fahrzeuge vor Fahrtbeginn einige Zeit im Stand laufen müssen. 

�7�  ��$��(�%�!
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Neben der Brandbekämpfung nehmen Einsätze zur Hilfeleistung und 
Gefahrenabwehr immer mehr zu. Damit verbunden ist auch die größer werdende 
Gefahr des Kontaktes u.a. mit gesundheitsschädlichen Stoffen, z.B. durch Einatmen, 
Berühren oder indirekt durch Kontamination der Schutzkleidung. Demzufolge sind 
auch die Hygiene und der Gesundheitsschutz von großer Bedeutung. 

So sollte es sein: 

Um diesem zu entsprechen, ist es erforderlich, Feuerwehrhäuser mit Sozialräumen 
auszustatten. Das heißt, dass entsprechend der „Größe“ der Feuerwehr Wasch- und 
Duschmöglichkeiten, Toiletten und Umkleideräume vorhanden und entsprechend 
ausgestattet sein müssen. 

Die Größe von Umkleideräumen richtet sich nach der Anzahl der aktiven 
Feuerwehrangehörigen. Je aktiven Feuerwehrangehörigen ist eine Fläche von 1,20 
m² anzusetzen, um eine ausreichende Bewegungsfreiheit zum Umkleiden zu 
gewährleisten. Z.Zt. leisten in Pfrondorf 29 Feuerwehrmänner aktiven Dienst. Danach 
wäre hier eine Fläche von 35 m² nötig. 

Zusätzlich benötigt man die Möglichkeit zum Ablegen kontaminierter Einsatzkleidung. 
Günstig ist die Angliederung eines Raumes an die Fahrzeughalle, der als "Schleuse" 
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genutzt wird. Dadurch kann vermieden werden, dass Kontaminationen in andere 
Räume gelangen oder saubere Kleidung verunreinigt wird. Die verschmutzten bzw. 
kontaminierten Schutzausrüstungen der Feuerwehrangehörigen kann dort sicher 
gelagert werden, bis sie zur Reinigung kommen. Eine Lagerung ist in der 
Fahrzeughalle nur möglich, wenn diese groß genug ist und die kontaminierte 
Kleidung verschlossen aufbewahrt werden kann. 

So ist es: 

Die Fläche zwischen den 29 Spinten ist 6,00 x 1,90 m groß. Dies entspricht einer 
Fläche von 11,50 m². Zusätzlich führt durch diese Fläche noch der Fluchtweg, so 
dass hier eine Breite von 0,50 m abgezogen werden muss. Damit beträgt die Fläche 
nur 8,50 m². Somit steht jedem Feuerwehrmann eine Fläche von 0,30 m² zur 
Verfügung. Vorschrift sind 1,2 m²! 

�
10-1 Ausrüstungsbereich  
 

 �
10-2 Umziehmöglichkeit 
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Die Sanitären Einrichtungen haben eine Fläche unter 5m² und müssen zusätzlich 
noch als Abstellraum genutzt werden. Eine Dusche steht nicht zur Verfügung. 

 �
10-3 Dusche     10-4 WC  

Eine Trennung der WC Anlage in Mann / Frau ist nicht gegeben. Daher können in 
Pfrondorf leider keine Frauen Dienst bei der Feuerwehr machen. 
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So sollte es sein: 

Schläuche, Schaum- und Ölbindemittel müssen nach einem leicht erkennbaren 
System gelagert werden, denn der Zugriff unter den Bedingungen des Einsatzes 
erfordert besondere Übersichtlichkeit und eine sichere Entnahme. 

So ist es: 

�
11-1 Lagerung 
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Selbst auf den viel zu kleinen Spinden müssen wichtige Materialien gelagert werden, 
da es sonst keine Lagermöglichkeit im Feuerwehrhaus gibt. 

Als Ausweichplatz werden zurzeit einige Materialien im benachbarten Bauhof 
gelagert. Durch den Abriss des Bauhofs entfällt jedoch diese Lagermöglichkeit, so 
dass in naher Zukunft weitere Materialien im provisorischen Feuerwehrhaus gelagert 
werden müssen. 

Zudem gibt es keine Bürofläche, so dass das Feuerwehrhaus über kein Faxgerät 
verfügt. Fast alle schriftlichen Unterlagen muss der Kommandant bei sich zu Hause 
aufbewahren. 
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Als Anhang ist eine Checkliste der GUV 50.0.5 beigefügt, mit deren Hilfe der 
sicherheitstechnische Zustand von feuerwehrtechnischen Einrichtungen in 
wesentlichen Punkten beurteilt werden kann. Bei der Feststellung gravierender 
Mängel (doppelt umrandetes Kästchen angekreuzt), sind in Abstimmung mit dem 
Träger der Feuerwehr unverzüglich Maßnahmen zur Gefahrenminimierung bzw. 
Mängelbeseitigung zu treffen. 
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Da der begründete Verdacht besteht, dass es im provisorischen Feuerwehrhaus in 
Pfrondorf ein erhöhten Gefahrenrisiko gibt, soll zur Beurteilung der Gefahrensituation 
von der Verwaltung eine Sicherheitsüberprüfung beauftragt werden, um den Schutz 
der Gesundheit der Feuerwehrmänner zu garantieren. 

Die Form einer Sicherheitsüberprüfung für das Feuerwehrhaus ist zwar grundsätzlich 
nicht vorgeschrieben. Will man jedoch der Verantwortung für die Unfallverhütung, 
welche die Gemeinde trägt, nachkommen, so ist die sicherheitstechnische 
Überprüfung eine zwingende Konsequenz. 

Die Ergebnisse der Überprüfung sind auszuwerten, erforderliche Maßnahmen zur 
Verbesserung oder Erhaltung der Sicherheit sind einzuleiten. 
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Zur Unfallverhütung im Feuerwehrhaus wird auf folgende 
Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien, Sicherheitsregeln, Merkblätter, Merkhefte 
und DIN-Normen sowie deren Bezugsquellen hingewiesen: 

1. Gesetze/Verordnungen 
·  Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen (GarVo) 
·  Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 554 „Dieselmotoremissionen“ 
·  Technische Regeln über Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz (TRGS) 900 
 

2. Unfallverhütungsvorschriften (UVVen) 
·  Allgemeine Vorschriften“ (GUV 0.1) 
·  Erste Hilfe“ (GUV 0.3) 
·  Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“ (GUV 

0.7) 
·  Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (GUV 2.10) 
·  Kraftbetriebene Arbeitsmittel“ (GUV 3.0) 
·  Leitern und Tritte“ (GUV 6.4) 
·  Feuerwehren“ (GUV 7.13) 
 

3. Richtlinien und Sicherheitsregeln 
·  Richtlinien für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore“ (GUV 16.10) 
·  Sicherheitsregeln für die Fahrzeuginstandhaltung“ (GUV 17.1) 
 

4. Merkblätter, Merkhefte 
·  Merkblatt Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel“ (GUV 22.1) 
·  Merkblatt für Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit 

Rutschgefahr“ (GUV 26.18) 
·  Sicherheit im Feuerwehrdienst – Arbeitshilfen zur Unfallverhütung“ (GUV 27.1) 
 

5. DIN-Normen 
·  DIN 14 092 „Feuerwehrhäuser“ 

Teil 1 „Planungsgrundlagen“ 
Teil 2 „Tore“ 


